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Einleitung 
 
Mit der vom EASV vorgeschlagenen Reglementsänderung soll nur der Wortlaut verändert werden. Die 
eigentliche Kernaussage des Artikel soll dabei nicht verändert werden. 
 
Der ZKAV-Vorstand ist aber der Meinung, dass die neue Formulierung komplizierter und auch 
unverständlicher ist. 
 
 
 
Antrag EASV (Schiess- und Festreglement / Art. 8.3.5) 
 

Ist in einem Stich oder Passe auf einem dieser Kartons maximal 1 überzähliges Schussloch vorhanden und 
ist die Totalschusszahl nicht überschritten erfolgt kein Punkteabzug. 
Für jedes weitere überzählige Schussloch pro Karton des jeweiligen Stiches oder Passe, werden generell 2 
Punkte vom höchsten Schusswert des betroffenen Kartons abgezogen. 
 
 
 
Einwand 
 
Wird dies wie oben beschrieben gehandhabt, so ist innerhalb eines Stiches je nach Stand der Passe 
unterschiedlich zu verfahren. Dies wird für den Schützen, aber auch für den Standchef, sehr kompliziert. 
 
Beispiel: 
 
Programm: 1 Stich (30 Schuss) à 3 Passen (zu 10 Schuss) / 1 Schuss pro Scheibenkarton 
 
Handhabung: Fall A: Vorfall: Auf den 8. Scheibenkarton werden 2 Schüsse abgegeben. 
 

  Konsequenz: a) Keine Konsequenz.  
   b) Der 9. Scheibenkarton muss leer abgegeben werden. 
 
 Fall B: Vorfall: Auf den 10. Scheibenkarton werden 2 Schüsse abgegeben: 
 

  Konsequenz: a) Der bessere Schusswert wird gestrichen (Ende der Passe!) 
   b) 2 Punkte werden abgezogen. 
   c) Der 11. Scheibenkarton ist zu beschiessen. 
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Anpassung der Formulierung 
 
Die Formulierung des Antrages sollte anders gewählt werden. 
 
Vorschlag: 
 
Wird die vorgegebene maximale Schusszahl pro Scheibenkarton überschritten, so ist wie folgt zu verfahren: 
 
a) Gesamtschusszahl des Stiches wurde nicht überschritten: 
 

 Ein überzähliges Schussloch: Keine Konsequenzen. Auf den nachfolgenden Scheiben-
karton sind entsprechend weniger Schüsse abzugeben. 

 

 Zwei und mehr überzählige Schusslöcher: Das erste überzählige Schussloch bleibt ungeahndet. Für 
den zweiten, dritten, etc. überzähligen Schuss werden je 
zwei Punkte in Abzug gebracht. Die Abzüge erfolgen vom 
jeweils höchsten Schusswert. Auf den nachfolgenden 
Scheibenkarton(s) sind entsprechend weniger Schüsse 
abzugeben. 

 
b) Gesamtschusszahl des Stiches wurde überschritten: 
 

 Ein überzähliges Schussloch: Der höchste Schusswert auf dem fehlbaren Scheibenkarton 
wird gestrichen. 

 

 Zwei und mehr überzählige Schusslöcher: Die höchsten Schusswerte auf dem fehlbaren Scheiben-
karton werden gestrichen (bis die Anzahl Schüsse pro Stich 
wieder korrekt ist). 

  Das erste überzählige Schussloch hat keinen Punkteabzug 
zur Folge. Für den zweiten, dritten, etc. überzähligen 
Schuss werden je zwei Punkte in Abzug gebracht. Die 
Abzüge erfolgen vom jeweils höchsten Schusswert. 

 
c) Spezial-Fälle: 
 

 Darf ein Stich unterbrochen werden (z.B. Meisterschaft / 60 Schuss / zwei Teilprogramme à 30 Schuss), 
so wird bezüglich Überschreitung der Schusszahl jedes Teilprogramm wie ein einzelner "Stich" 
behandelt. 

 
 
 
 


